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Das Urteil des Amtsgerichts Spandau ist noch nicht rechtskräftig. Die Mieterin kann noch bis zum 13.09.2015 

Berufung beim Landgericht Berlin einlegen und wird dies aller Voraussicht nach auch tun. 

 

"Dem Spandauer Mieterverein kann bei seiner bisherigen Praxis, in Prüfberichten für mehrere Mieter diese 

nicht einzeln namentlich benannt zu haben, sondern sie unter der Sammelbezeichnung "diverse Mieter" zu 

führen, kein Vorwurf gemacht werden," sagt der 1. Vorsitzende des AMV, RA Uwe Piper. "Die gegenteilige 

Rechtsauffassung des Amtsgerichts Spandau ist überspitzt und m. E. nicht haltbar. Das Amtsgericht Spandau 

übersieht zunächst, dass es jahrelange Praxis zwischen dem Spandauer Mieterverein und der GSW Immobilien 

AG war, die Mieter nicht einzeln namentlich zu benennen. Die GSW Immobilien AG hat bei Antwortschreiben 

die gleiche Technik angewandt und ebenfalls von diversen Mietern gesprochen. Beiden Seiten war stets klar, 

dass es um die Mieter geht, für die durch den Spandauer Mieterverein Widerspruch eingelegt worden ist. Hinzu 

kommt, dass die GSW Immobilien AG im vorliegenden Rechtsstreit nicht bestritten hat, dass sich der 

Prüfbericht auch auf die Klägerin beziehe. Ohne Bestreiten durch die GSW war das Amtsgericht Spandau nicht 

befugt, den streitgegenständlichen Prüfbericht nicht anzuerkennen," meint Piper. "Ich gehe davon aus, dass 

das Urteil in der Berufungsinstanz keinen Bestand haben und der Prüfbericht vom Landgericht Berlin anerkannt 

werden wird," so Piper. "Sollte wider Erwarten das Urteil aufrecht erhalten bleiben und Schule machen, wäre 

die Folge, dass Hunderte von Prüfberichten des Spandauer Mietervereins mangels namentlicher Bezeichnung 

der Mieter unwirksam wären. Um für die Zukunft jegliches Risiko auszuschließen, sollte der Spandauer 

Mieterverein ab sofort seine Praxis ändern und in seinen Prüfberichten die Mieter namentlich benennen," 

empfiehlt Piper. 

 

Berlin, den 20.08.2015 

 

Marcel Eupen, Pressesprecher 

 

 

 

 

 

 

  


